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 Ortschaftsrat Kau 

- öffentlich am 25.03.2019  

 Ortschaftsrat Tannau 

- öffentlich am 25.03.2019  

 Ortschaftsrat Langnau 

- öffentlich am 26.03.2019  

 Verwaltungsausschuss 

- nicht öffentlich am 28.03.2019  

 Gemeinderat 

- öffentlich am 10.04.2019  

  

 Sitzungsvorlage 041/2019 

Finanzen 

Schubert, Claudia 

 

 

 

Glasfaserausbau - Beseitigung der bestehenden weißen Flecken durch 

Bundesförderung 

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Antrag auf Beseitigung der bestehenden weißen Flecken (ca. 650) durch 

Bundesförderung mittels Ausschreibung des Versorgungsgebiets nach dem Wirt-

schaftlichkeitslückenmodell wird gestellt. Dies unter Berücksichtigung der Sonder-

programme für unterversorgte Gewerbegebiete und der Anbindung von Schulen 

im Rahmen der obigen Maßnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen 

Präsentation der Firma tktVivax 
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Finanzierung 

 

Finanzielle Auswirkungen:        x Ja              Nein 

 

Ausgaben: 

Vorhandener Planansatz für 10 % Zuschuss in 2019: 123.000 EUR 

Produkt 57.30.10  

Auftrag N 573 18 003 / 78721000 / 6811000 

Auftrag N 573 15 004 / 78721000 / 6811000  

Auftrag N 573 15 005 / 78721000 / 6811000 

35.000 EUR 

40.000 EUR 

48.000 EUR 

Benötigte Mittel insgesamt: Betrag eingeben EUR 

Benötigte Mittel über dem Planansatz 

(Über-/außerplanmäßige Ausgaben): 
Betrag eingeben EUR 

Folgekosten: 

- laufende Sachkosten 

- Personalkosten 

Betrag eingeben EUR 

Betrag eingeben EUR 

Einnahmen: 

Vorhandener Planansatz: Betrag eingeben EUR 

Produkt, Sachkonto, Auftrag; ggfs. mehrere Betrag eingeben EUR 

Tatsächliche Einnahmen: Betrag eingeben EUR 

  

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben: 

Mehrausgaben gegenüber Planansatz: Betrag eingeben EUR 

 

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen 

vor: 

 

 Ja                             Nein 

 

Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben 

 

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim 

 

 VA/TA (10.000 EUR bis 50.000 EUR) 

 GR (über 50.000 EUR) 

 

 

Ergänzende Erläuterungen: 
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1. Sachverhalt 

 

Im Januar 2018 wurde der Antrag auf Förderung zur Unterstützung des Breit-

bandausbaus in der Bunderepublik Deutschland bei der alteneKOM gestellt. 

Am 03.07.2018 bekam die Stadt Tettnang den Zuwendungsbescheid über 

50.000 € für Beratungsleistungen. Über diesen Zuschuss kann die Erstellung des 

Förderantrags, die Begleitung der Ausschreibung und Vergabe abgedeckt 

werden. 

 

Aufgrund des Bescheids wurde die tktVivax mit den erforderlichen Vorarbeiten 

(Markterkundung sowie die Versorgungs- und Infrastrukturanalyse mit Kosten-

schätzung und Handlungsempfehlung) und der Erstellung des Zuschussantrags 

beim Bund bezüglich des Ausbaus der „weißen Flecken“ im Gebiet Tettnang 

beauftragt. 

 

Jetzt liegt die Konzeptstudie bezüglich der „Weißen Flecken“ (weniger als 30 

Mbit/s) im Ausbaugebiet Tettnang vor. Dies bedeutet, beim Bund kann nun die 

Förderung aller Anschlüsse mit weniger als 30 Mbit/s beantragt werden. 

 

Die Förderung bedeutet den Ausbau mit Glasfaser bis ins Haus (FTTB). Die För-

derung vom Bund liegt bei 50 % für das Betreibermodell (kommunaler Netzaus-

bau) und das Wirtschaftlichkeitslückenmodell.  

Sobald der Förderantrag beim Bund genehmigt ist, gewährt das Land Baden- 

Württemberg einen Zuschlag von 40 %. Dies bedeutet eine Gesamtförderung 

von 90 %. 10 % der Kosten würden dann noch auf die Stadt Tettnang entfallen. 

 

Dieser Anteil würde für die Stadt Tettnang laut vorsichtiger Schätzung der tktVi-

vax zwischen 1,09 Mio. – 1,2 Mio. € liegen (Berechnung Seite 15 der Präsentati-

on). Dieser Betrag würde im Zeitraum 2019 -2022 anfallen. Der genaue Betrag 

steht erst nach der Ausschreibung  fest, da es auf die bereits bestehende Infra-

struktur der Telekommunikationsunternehmen ankommt. 

 

Die tktVivax empfiehlt der Stadt Tettnang folgendes: 

 

 Beseitigung der bestehenden weißen Flecken (ca. 650) durch Bundesförde-

rung mittels Ausschreibung des Versorgungsgebiets nach dem Wirtschaft-

lichkeitslückenmodell (Ausbau der weißen Flecken durch ein Telekommuni-

kationsunternehmen mit Zuschuss von 10 % durch die Stadt Tettnang) 

 Ggf. Nutzung von Sonderprogrammen für unterversorgte Gewerbegebiete 

 Anbindung von Schulen im Rahmen der obigen Maßnahme 

 

In der Sitzung wird die Präsentation von der Firma tktVivax vorgestellt. 
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